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Planervertrag 

 

Zwischen  

… 

vertreten durch  

… 

- nachfolgend ,,Auftraggeber" genannt -  

 

und  

 

vertreten durch  

… 

- nachfolgend ,,Auftragnehmer" genannt –  

 

wird folgender Planervertrag geschlossen:  

 

Inhaltsverzeichnis  

§ 1 Gegenstand des Vertrages, Planungsziel  

§ 2 Grundlagen des Vertrages  

§ 3 Leistungsumfang  

§ 4 Stufenweise Beauftragung  

§ 5 Änderung der Planung  

§ 6 Vertragsfristen  

§ 7 Verbindliches Budget, Kosten  

§ 8 Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers  

§ 9 Subplaner  

§ 10 Haftpflichtversicherung  

§ 11 Honorar  

§ 12 Zahlungen, Sicherheitsleistung  

§ 13 Abnahme  

§ 14 Allgemeine Pflichten des Auftraggebers  

§ 15 Rechte des Auftraggebers bei Mängeln und Pflichtverletzungen  



 

Ax Vergaberecht 

- 2 - 

§ 16 Beendigung des Vertrages, Kündigung  

§ 17 Verwertungs- und Nutzungsrechte des Auftraggebers  

§ 18 Sonstiges  

 

§ 1 Gegenstand des Vertrages, Planungsziel  

1. Gegenstand des Vertrages sind Planungsleistungen, … für … 

- nachfolgend "Vorhaben" genannt -.  

Das Vorhaben steht unter großem Terminzwang. Die Einhaltung von festen Terminen hat deshalb hohe Pri-
orität bei der Entwicklung des Vorhabens und der Planung …. Die durchzuführende Planung und Erbringung 
der notwendigen Errichtungsleistungen ist so zu organisieren, dass eine Inbetriebnahme zur Nutzung zum … 
sicher gewährleistet ist.  

 

§ 2 Grundlagen des Vertrages  

1. Maßgeblich für die von dem Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen im Rahmen dieses Vertrages sind 
die folgenden Unterlagen, und zwar in der beschriebenen Reihenfolge, welche gleichzeitig ihre Rangfolge 
bildet:  

a) die Bestimmungen dieses Vertrages,  

b) die Unterlagen der Veröffentlichung (Anlage 1),  

c) das Angebot vom … (Anlage 2).  

2. Die vorgenannten Grundlagen des Vertrages sind dem Auftragnehmer bekannt. Der Auftragnehmer hat 
die vorliegenden Unterlagen und Pläne, die Grundlagen dieses Vertrages sind, verantwortlich geprüft. Er 
übernimmt diese in seinen Verantwortungsbereich.  

 

§ 3 Leistungsumfang  

Das Objekt soll unter Berücksichtigung der einschlägigen gesetzlichen, bautechnischen und sicherheitstech-
nischen Bestimmungen und Vorschriften errichtet werden.  

1. Der Auftraggeber kann verlangen, dass der Auftragnehmer bestimmte Änderungen und Erweiterungen des 
jeweiligen vertraglichen Leistungsumfangs (nachfolgend "Änderungen" genannt) nach Maßgabe des Folgen-
den vornimmt.  

2. Sind aufgrund von Entscheidungen des Auftraggebers bereits erbrachte Leistungen zu wiederholen, nach-
dem Planungsergebnisse bereits freigegeben oder die jeweiligen Ziele erreicht wurden, so ist eine gesonderte 
Vergütung zu vereinbaren.  

3. Geringfügige und unwesentliche Änderungen der Planung, deren Zeitaufwand sich im Rahmen üblicher 
Optimierungen hält, führen nicht zu einem zusätzlichen Vergütungsanspruch.  

4. Änderungen werden nur dann vergütet, wenn der Auftragnehmer den Auftraggeber vor Beginn der Aus-
führung der geänderten Leistungen auf die zusätzliche Vergütungspflicht nach diesem Vertrag, den Umfang 
der Abweichung vom bislang geschuldeten Planungssoll sowie den voraussichtlichen Umfang des zusätzli-
chen Arbeits- und Zeitaufwandes schriftlich hinweist.  
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5. Kommt es nicht zu einer Einigung über die zusätzliche Vergütung, gelten die gesetzlichen Regelungen. Der 
Auftragnehmer ist aber verpflichtet, auf schriftliche Anforderung des Auftraggebers seine Leistung auch dann 
sach- und fachgerecht zu erbringen, wenn eine Einigung über die Höhe der geänderten Vergütung noch nicht 
erfolgt ist. Ein Zurückbehaltungsrecht an der geforderten weiteren Leistung steht dem Auftragnehmer nur 
zu, wenn der Auftraggeber sich abschließend weigert, berechtigte zusätzliche Vergütungsansprüche dem 
Grunde nach anzuerkennen.  

6. Verlängern sich die vertraglich vorgesehene Planungszeit und Bauzeit über die Vertragsfristen (§ 6) hinaus 
wesentlich und unvorhersehbar durch Umstände von ungewisser Dauer, die der Auftragnehmer nicht zu ver-
treten hat, sind die Parteien verpflichtet, eine Anpassung der Vergütung an die veränderten Umstände zu 
vereinbaren. Jedenfalls kann der Auftragnehmer dann verlangen, dass ihm der nachgewiesene Mehraufwand 
ersetzt wird. Wird die Durchführung des Vertrages wegen fehlender Mitwirkungshandlungen des Auftragge-
bers unterbrochen, und hat der Auftragnehmer den Auftraggeber fruchtlos zur Mitwirkung aufgefordert, so 
steht dem Auftragnehmer für die Dauer der Unterbrechung eine angemessene Entschädigung zu. Das gilt 
nicht für den Fall, dass die rechtlichen Voraussetzungen des Verzugs des Auftraggebers erfüllt sind.  

 

§ 4 Beauftragung  

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit den Leistungen … 

 

§ 5 Änderungen der Planung  

1. Der Auftraggeber kann verlangen, dass der Auftragnehmer bestimmte Änderungen und Erweiterungen des 
jeweiligen vertraglichen Leistungsumfangs (nachfolgend „Änderungen“ genannt) nach Maßgabe des Folgen-
den vornimmt. 

2. Für Änderungen vor Freigabe gilt das Folgende: 

a) Bei Änderungen des Planungsziels mit der Folge, dass Planungsleistungen zusätzlich nach grundsätzlich 
verschiedenen Anforderungen gefertigt werden müssen, hat der Auftragnehmer Anspruch auf gesonderte 
Vergütung gemäß § 10 HOAI. 

b) Sonstige Änderungen vor Freigabe hat der Auftragnehmer ohne gesonderte Vergütung jederzeit vorzu-
nehmen. 

3. Für Änderungen nach Freigabe gilt Folgendes: 

a) Geringfügige und unwesentliche Änderungen der Planung, deren Zeitaufwand sich im Rahmen üblicher 
Optimierungen hält, führen nicht zu einem zusätzlichen Vergütungsanspruch. Hierzu zählen insbesondere 
solche planerischen Änderungen, die ein vereinbartes oder freigegebenes Planungsergebnis nicht konstruk-
tiv und/oder inhaltlich verändern. 

b) Für darüber hinaus gehende wesentliche Änderungen werden die Parteien eine gesonderte Vergütung 
vereinbaren, soweit deren Ausführung oder Erforderlichkeit nicht vom Auftragnehmer zu vertreten ist, sie 
keine Fortschreibung oder Optimierung enthalten bzw. darstellen und sie einen nicht unwesentlichen Ar-
beits- und Zeitaufwand verursachen. Der Auftragnehmer teilt dem Auftraggeber rechtzeitig den Termin mit, 
bis zu dem wesentliche Änderungen auch ohne geänderte Vergütung möglich sind. Der Auftragnehmer wird 
für wesentliche Änderungen eine Schätzung des voraussichtlichen Zeitbedarfs vorlegen. 

4. Änderungen werden nur dann vergütet, wenn der Auftragnehmer den Auftraggeber vor Beginn der Aus-
führung der geänderten Leistungen auf die zusätzliche Vergütungspflicht nach diesem Vertrag, den Umfang 
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der Abweichung vom bislang geschuldeten Planungssoll sowie den voraussichtlichen Umfang des zusätzli-
chen Arbeits- und Zeitaufwandes schriftlich hinweist. 

5. Kommt es nicht zu einer Einigung über die zusätzliche Vergütung, gelten die gesetzlichen Regelungen. Der 
Auftragnehmer ist aber verpflichtet, auf schriftliche Anforderung des Auftraggebers seine Leistung auch dann 
sach- und fachgerecht zu erbringen, wenn eine Einigung über die Höhe der geänderten Vergütung noch nicht 
erfolgt ist. Ein Zurückbehaltungsrecht an der geforderten weiteren Leistung steht dem Auftragnehmer nur 
zu, wenn der Auftraggeber sich abschließend weigert, berechtigte zusätzliche Vergütungsansprüche dem 
Grunde nach anzuerkennen. 

6. Verlängern sich die vertraglich vorgesehenen Planungszeit und Bauzeit über die Vertragsfristen durch Um-
stände, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, um mehr als 2 Monate, ist der Auftragnehmer berech-
tigt, vom Auftraggeber ein zusätzliches Honorar in Höhe des ihm entstandenen Mehraufwands zu fordern. 

 

§ 6 Vertragsfristen  

1. Grundlagen der Planungsleistungen sind die unter § 1 genannten Termine sowie die zu erstellenden De-
tailplanungsterminpläne. Die dort genannten Fristen sind verbindlich und gelten als Vertragsfristen. Der Auf-
tragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungen innerhalb dieser Vertragsfristen zu erbringen.  

2. Insbesondere werden folgende Termine vereinbart:  

… 

3. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber alle zwei Wochen in mit dem Auftraggeber abgestimmter Form 
den aktuellen Stand im jeweiligen Terminplan darzulegen, eventuelle Abweichungen zu kennzeichnen und 
zu erläutern. Wird erkennbar, dass die Vertragsfristen nicht eingehalten werden können, hat der Auftragneh-
mer den Auftraggeber über die voraussichtlichen Verzögerungen zu unterrichten und diese auch entspre-
chend zu begründen. Des Weiteren sind dann seitens des Auftragnehmers Lösungsvorschläge zu unterbrei-
ten. Äußert sich der Auftragnehmer nicht, kann sich der Auftraggeber darauf verlassen, dass der jeweilige 
Terminplan in seiner Durchführung nicht gefährdet ist, sofern nicht die Abweichung für ihn offenkundig ist.  

4. Zu verbindlichen Vertragsfristen führen auch alle Termine, die im Rahmen von Planungs- und Bauherren-
besprechungen oder in Ablaufplänen einvernehmlich festgelegt werden. Wenn und soweit ein geordneter 
Bauablauf oder Projektfortschritt dies erfordert, ist der Auftraggeber nach Zustimmung durch den Auftrag-
nehmer berechtigt, jeweils einen geänderten neuen Terminplan aufzustellen. Die Zustimmung des Auftrag-
nehmers darf nur aus wichtigem Grund verweigert werden. Dem Auftragnehmer ist bekannt, dass durch die 
Einwirkung Dritter der Fortschritt des Vorhabens aus Gründen, die weder Auftraggeber noch Auftragnehmer 
zu vertreten haben, behindert werden kann. Das Eintreten entsprechender Verzögerungen berechtigt den 
Auftragnehmer nicht, einem neuen Terminplan seine Zustimmung zu verweigern oder seine Zustimmung an 
Bedingungen zu knüpfen.  

5. Entsteht zwischen den Parteien Streit über die Festlegung von Vertragsfristen, kann der Auftraggeber un-
ter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen und der Belange des Auftragnehmers Termine für die Planung 
gemäß § 315 BGB festlegen.  

6. Überschreitet der Auftragnehmer Vertragsfristen, so kann der Auftraggeber ganz oder teilweise aus wich-
tigem Grund kündigen, wenn er dem Auftragnehmer zuvor eine angemessene Frist zur Einhaltung der Ver-
tragsfristen mit der Androhung der Kündigung gesetzt hat, es sei denn, die Überschreitung beruht auf einem 
Umstand, den der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat. Weitergehende Rechte bleiben unberührt.  
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§ 7 Kooperation 

1. Der Auftragnehmer ist zur umfassenden Kooperation mit dem Auftraggeber verpflichtet. Er hat den Auf-
traggeber unverzüglich schriftlich zu informieren, falls die Vertrags- und/oder Projektziele durch ihn 
und/oder durch andere Projektbeteiligte wie Architekten, Ingenieure, Fachplaner, Sonderfachleute, Gutach-
ter, Bauunternehmer, Auftragnehmer, Lieferanten, Behörden, Nachbarn oder sonstige Dritte gefährdet wer-
den. 

2. Der Auftragnehmer ist zur Wahrung der Rechte und Interessen des Auftraggebers im Rahmen der ihm 
übertragenen Leistungen berechtigt und verpflichtet. Als unabhängiger Sachwalter des Auftraggebers darf 
der Auftragnehmer keine konkurrierenden Interessen, insbesondere von Unternehmern oder Lieferanten, 
vertreten. Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung rechtliche 
oder finanzielle Verpflichtungen für den Auftraggeber einzugehen. 

3. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber auf die Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen 
Verpflichtungen hinzuweisen. 

4. Der Auftragnehmer hat seine Leistungen in Abstimmung mit den anderen fachlich Beteiligten abzustim-
men und deren Leistungen bei der eigenen Leistungserbringung zu berücksichtigen. Sofern der Einsatz von 
Sonderfachleuten erforderlich ist oder sein könnte, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber über diese 
Möglichkeit zu informieren und zu beraten. 

5. Sofern sich herausstellt, dass für die Projektabwicklung rechtliche Beratungsleistungen erforderlich wer-
den, die der Auftraggeber nicht bereits beauftragt hat, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber hierauf hin-
zuweisen, die erforderlichen juristischen Leistungen zu benennen und entsprechende Leistungen beim Auf-
traggeber anzufordern. 

 

§ 8 Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers  

1. Die Leistungen des Auftragnehmers müssen dem allgemeinen Stand der Technik, den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik und den gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen sowie dem Grundsatz der 
Wirtschaftlichkeit entsprechen und die Gewähr bieten, dass bei der weiteren Bearbeitung nach ihnen ohne 
wesentliche Änderungen eine für das vorgesehene Vertragsziel verwendbare bauliche Anlage errichtet wer-
den kann.  

2. Müssen Entscheidungen des Auftraggebers eingeholt werden, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber 
unverzüglich ausreichende, bewertete Entscheidungsalternativen mit begründeten Empfehlungen vorzule-
gen und ihn bei der Entscheidungsfindung zu beraten.  

3. Erhält der Auftragnehmer Unterlagen oder Auskünfte vom Auftraggeber, insbesondere auch Planungsleis-
tungen von im Auftrag des Auftraggebers tätigen Planern, so hat er diese auf ihre Verwertbarkeit zu über-
prüfen, insbesondere darauf, ob sie vollständig und zutreffend sind.  

4. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf dessen Verlangen über nach diesem Vertrag geschuldete 
Leistungen sowie beeinträchtigende Ereignisse regelmäßig und ohne besondere Vergütung Auskunft zu er-
teilen. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber darüber hinaus unverzüglich über alle wesentlichen Vor-
gänge, insbesondere wenn damit finanzielle Folgen verbunden sein können, unaufgefordert schriftlich zu 
informieren.  

5. Der Auftragnehmer hat die Anregungen und/oder Anordnungen des Auftraggebers zu beachten. Hält der 
Auftragnehmer solche Anregungen oder Anordnungen für falsch oder nicht sachdienlich, so hat er dies dem 
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Auftraggeber unter Darlegung seiner Gründe schriftlich mitzuteilen. Auftraggeber und Auftragnehmer wer-
den sich bemühen, Einvernehmen herzustellen.  

6. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, regelmäßige Planungs- und Projektbesprechungen zu organisieren, an 
denen die maßgeblichen Subplaner teilnehmen sollen. Der Auftraggeber ist dazu einzuladen.  

Auftraggeber und Auftragnehmer benennen die nachfolgenden verantwortlichen Ansprechpartner:  

Für den Auftragnehmer: … 

Für den Auftraggeber: … 

Die Ansprechpartner müssen in der Lage sein, im Rahmen der Vertragserfüllung jederzeit verbindliche Erklä-
rungen abzugeben. Zur Abgabe von rechtsgeschäftlichen Erklärungen sind sie nicht befugt und nicht ver-
pflichtet.  

7. Die Haftung des Auftragnehmers für die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Leistungen wird durch die 
Anregungen, Anordnungen oder Zustimmungen des Auftraggebers nicht eingeschränkt. § 254 BGB (Mitver-
schulden) bleibt unberührt.  

8. Der Auftragnehmer ist gegenüber dem Auftraggeber verpflichtet, im Hinblick auf sämtliche ihm zugängli-
chen Kenntnisse und Informationen über das Vorhaben Dritten gegenüber Verschwiegenheit zu wahren. Dies 
gilt insbesondere im Hinblick auf die Mitwirkung des Auftragnehmers bei Vermietung und Verkauf des Ob-
jektes sowie an der Vorbereitung der Vergabe und am Vergabeverfahren. Der Auftragnehmer ist dem Auf-
traggeber gegenüber verpflichtet, den Vertretern der Medien für Interviews zur Verfügung zu stehen. Sofern 
Medienvertreter sich direkt an den Auftragnehmer wenden, verweist der Auftragnehmer diese an den Auf-
traggeber. Interviews oder Erklärungen werden erst nach Abstimmung mit dem Auftraggeber gewährt bzw. 
abgegeben. Der Auftragnehmer hat auch insoweit strikte Vertraulichkeit zu wahren.  

 

§ 9 Subplaner  

1. Der Auftragnehmer ist nach Maßgabe der folgenden Regelungen berechtigt, im eigenen Namen Dritte zu 
beauftragen, die ihm obliegenden Leistungen zu erfüllen (Subplaner). Diese werden als Erfüllungsgehilfen 
des Auftragnehmers tätig. Der Einsatz von Subplanern ist dem Auftraggeber anzuzeigen.  

2. Der Auftragnehmer beabsichtigt, die nachfolgend aufgeführten Subplaner für die jeweiligen Einzelleistun-
gen zu beauftragen:  

… 

Der Auftraggeber kann dem widersprechen, wenn von ihm darzulegende tatsächliche Umstände wichtige 
Gründe ergeben, die es wenig wahrscheinlich erscheinen lassen, dass der Subplaner die Vertragspflichten 
verlässlich erfüllen wird. Stellt der Auftraggeber während der Dauer des Vertragsverhältnisses solche Gründe 
fest, kann er vom Auftragnehmer verlangen, dass dieser den Subplaner austauscht.  

3. Der Auftragnehmer weist vor Beauftragung der Subplaner nach, dass die Subplaner die Eignungsanforde-
rungen der Ausschreibung erfüllen. Unterbleibt der Nachweis, kann der Auftraggeber der Beauftragung wi-
dersprechen.  

4. Der Auftragnehmer hat die Verträge mit den Subplanern in der Weise zu gestalten, dass sie insbesondere 
im Hinblick auf Termin- und Kostensicherheit sowie Ansprüchen wegen mangelhafter Planung und Versiche-
rungspflicht den zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer geregelten Pflichten entsprechen. Der Auftrag-
nehmer hat in den Verträgen mit den von ihm eingesetzten Subplanern weiterhin zu vereinbaren, dass eine 
weitere Untervergabe nur nach Einwilligung des Auftraggebers zulässig ist.  
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5. Der Auftragnehmer hat die Planungs- und Geschehensabläufe der von ihm beauftragten und/oder vom 
Auftraggeber bestimmten Subplaner in technischer, terminIicher, vertraglicher und wirtschaftlicher Hinsicht 
zu koordinieren, zu steuern und zu überwachen. Die Kommunikation zwischen Subplaner und Auftraggeber 
erfolgt ausschließlich über den Auftragnehmer. Der Auftragnehmer stellt aber sicher, dass die Subplaner je-
derzeit für Rückfragen des Auftraggebers und zu Besprechungen mit dem Auftraggeber oder anderen Pro-
jektbeteiligten zur Verfügung stehen.  

 

§ 10 Haftpflichtversicherung  

1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen. Die Deckungssummen die-
ser Versicherung müssen  

für Personenschäden EUR …  

für sonstige Schäden EUR …  

betragen und in jedem Versicherungsjahr 2-fach zur Verfügung stehen.  

2. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Versicherung bis zum Ablauf seiner Gewährleistungsfrist aufrecht 
zu erhalten.  

3. Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers den Versicherungsschutz im vereinbarten Um-
fang nachzuweisen. Weist der Auftragnehmer den Versicherungsschutz nicht innerhalb von zwei Wochen 
nach schriftlicher Aufforderung durch den Auftraggeber nach, ist der Auftraggeber zur Kündigung des Ver-
trages aus wichtigem Grund berechtigt.  

 

§ 11 Honorar  

1. Die Honorarermittlung erfolgt auf Grundlage der anrechenbaren Kosten der Kostenberechnung, solange 
diese nicht vorliegt auf Grundlage des Angebots (Anlage 2).  

2. In den Nebenkosten enthalten sind die Kosten sämtlicher Vervielfältigungen von Plänen, Berechnungen, 
Rechnungen, Nachträgen, Terminplänen jeder Größe und erforderlicher Anzahl (max. 5 Stk.) als Papier- und 
Mutterpausen oder elektronischer Medien (z.B. E-Mail, CD, Diskette, usw.) sowie die Reisekosten. Plotkosten 
werden nicht erstattet. Das Baustellenbüro wird von Seiten des Auftraggebers gestellt.  

3. Wenn und soweit der Auftragnehmer einzelne der in Anlage 2 als wesentlich bezeichneten Leistungen 
nicht erbringt bzw. nicht zeitgerecht erbringt, ist der darauf entfallende Honoraranteil entsprechend zu min-
dern, wenn der Auftragnehmer sie nicht auf entsprechende Aufforderung des Auftraggebers nacherfüllt. Für 
die vom Auftraggeber direkt in Auftrag gegebenen Leistungen der Entwurfsplanung kann der Auftragnehmer 
keine Vergütung verlangen. Diese hat der Auftraggeber unmittelbar an den Entwurfsplaner bezahlt.  

4. In dem Honorar nach Ziff. 1 und 2 ist ein Zuschlag für den Auftragnehmer für seine Generalplanerleistun-
gen, insbesondere die zusätzlichen Aufgaben und Verpflichtungen in den Bereichen Organisation, Informa-
tion, Dokumentation, Qualitätskontrolle, Vertragsmanagement, Zahlungsabwicklung und Versicherungswe-
sen sowie Übernahme des Gesamtrisikos für die übertragenen Leistungen, enthalten.  

5. Leistungen nach Zeithonorar können nur dann gefordert werden, wenn sie in diesem Vertrag vereinbart 
sind oder vor der Ausführung der jeweiligen Leistungen mit dem Auftraggeber gesondert schriftlich verein-
bart worden sind. Hierzu ist der Zeitaufwand vor Beginn der entsprechenden Leistungen als Höchstbetrag zu 
bestimmen und dem Auftraggeber zur Genehmigung und zusätzlichen Beauftragung vorzulegen. Soweit Leis-
tungen nach Zeithonorar abzurechnen sind, werden folgende Stundensätze vereinbart:  
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… 

Zeithonorare werden nach Stundenbelegen mit Leistungsnachweis berechnet. Abrechnungen haben jeweils 
zeitnah zum Monatsende eines Folgemonats für den vorangegangenen Monat zu erfolgen. Für Zeithonorare 
ist eine Erstattung der Nebenkosten ausgeschlossen.  

6. Der Auftragnehmer kann zusätzlich zu den vorstehenden Honoraren die jeweils geltende Umsatzsteuer in 
Rechnung stellen.  

 

§ 12 Zahlungen, Sicherheitsleistung  

1. Der Auftragnehmer erhält Abschlagszahlungen, wenn und soweit er nachvollziehbar darlegt, dass er die 
bezeichneten Leistungsstände vertragsgemäß erbracht hat. Zeithonorare sind nach den dafür vorgesehenen 
Regelungen abzurechnen.  

2. Abschlagsrechnungen sind beim Auftraggeber einzureichen. Vertragsgemäß abgerechnete Beträge sind 
innerhalb von 18 Werktagen nach Zugang der entsprechenden Rechnung an den Auftragnehmer zu bezahlen. 
Wird diese Frist vom Auftraggeber überschritten, hat er den offenen Betrag mit acht Prozentpunkten über 
dem Basiszinssatz p. a. zu verzinsen.  

3. Nach Abnahme sämtlicher Leistungen des Auftragnehmers hat dieser seine Leistungen in einer prüffähigen 
Schlussrechnung abzurechnen. Die Schlussrechnung ist 30 Werktage nach Eingang beim Auftraggeber fällig.  

Nachforderungen des Auftragnehmers sind ausgeschlossen, wenn der Auftraggeber auf die Schlussrechnung 
Zahlung geleistet hat und er nach den Grundsätzen von Treu und Glauben davon ausgehen durfte, dass der 
Auftragnehmer mit der Schlussrechnung eine endgültige Bewertung seiner Leistungen vorgenommen hat. 
Dies gilt nicht, wenn dem Auftragnehmer erst nach Erteilung der Schlussrechnung Umstände bekannt wer-
den, die ein höheres Honorar rechtfertigen. Werden nach der Schlusszahlung Fehler in der Abrechnung fest-
gestellt, so sind diese zu berichtigen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Überzahlungen auszugleichen. Er 
kann sich nicht auf den Wegfall der Bereicherung gemäß § 818 BGB berufen.  

4. Der Auftragnehmer leistet Sicherheit durch eine Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auf-
tragssumme, die von einem in den Europäischen Gemeinschaften oder in einem Staat der Vertragsparteien 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-
Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen zugelassenen Kreditinstitut gestellt wird.  

Die Bürgschaft umfasst sämtliche Ansprüche des Auftraggebers auf vollständige und rechtzeitige Erfüllung 
der zu erbringenden Dienstleistungen im Rahmen dieses Vertrages mit dem Auftraggeber. Die Bürgschafts-
erklärung ist schriftlich unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage abzugeben (§ 771 BGB).  

Die Bürgschaft ist unbefristet und erlischt vorbehaltlich einer abweichenden Bürgschaftserklärung mit der 
Rückgabe der Bürgschaftsurkunde.  

Alternativ kann der Einbehalt anteilig vom Nettorechnungsbetrag abgezogen werden.  

 

§ 13 Abnahme  

1. Der Auftraggeber hat vertragsgemäß fertig gestellte Leistungen des Auftragnehmers schriftlich abzuneh-
men, soweit sie sich auf gegenständlich prüfbare Ergebnisse beziehen. Der Auftragnehmer kann Teilabnah-
men nicht verlangen.  
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2. Wegen unwesentlicher Mängel der Leistung oder geringfügiger Unvollständigkeiten kann die Abnahme 
nicht verweigert werden (§ 640 I S. 2 BGB).  

3. Zur Abnahme durch den Auftraggeber müssen sämtlichen Abnahmen durch Behörden, Prüfinstitute oder 
sonstige zuständige Stellen (z.B. Kreisbauamt, Berufsgenossenschaft, Brandschutzaufsicht, TÜV usw.) vorlie-
gen.  

 

§ 14 Allgemeine Pflichten des Auftraggebers  

Der Auftraggeber fördert die Planung und Durchführung des Vorhabens. Ihm obliegt die Mitwirkung, soweit 
dafür seine Handlungen erforderlich sind. Anstehende Entscheidungen wird er innerhalb angemessener Frist 
treffen. Weisungen an die am Bau Beteiligten wird der Auftraggeber nur nach vorheriger Unterrichtung des 
Auftragnehmers erteilen, es sei denn, es ist Gefahr im Verzug. Der Auftraggeber wird bei ihm bestehende 
Informationen und Unterlagen, die das Vorhaben betreffen, an den Auftragnehmer geben, soweit dies für 
dessen Leistungspflichten erforderlich ist.  

 

§ 15 Rechte des Auftraggebers bei Mängeln und Pflichtverletzungen  

1. Die Leistungen des Auftragnehmers sind mangelhaft, wenn sie nicht der vertraglich vereinbarten Beschaf-
fenheit entsprechen. Planungsleistungen sind insbesondere dann mangelhaft, wenn sie nicht als Grundlage 
der Bauausführung geeignet sind. Leistungen der Bauüberwachung sind insbesondere dann mangelhaft, 
wenn das Bauwerk selbst nicht vertragsgemäß errichtet ist und dieser Mangel zugleich auf einer Pflichtver-
letzung des Auftragnehmers beruht. Ist das Bauwerk vertragsgerecht entstanden, so kann ein Mangel vorlie-
gen, wenn der Auftragnehmer unbedingt geschuldete Leistungen nicht vollständig erbracht hat.  

2. Ist die Leistung des Auftragnehmers mangelhaft, hat der Auftraggeber folgende Rechte:  

a) Der Auftraggeber kann Nacherfüllung verlangen. Er hat dem Auftragnehmer binnen angemessener Frist 
Gelegenheit zu geben, die Leistungen, insbesondere Pläne oder sonstige gegenständliche Leistungsergeb-
nisse, vertragsgemäß herzustellen.  

b) Der Auftraggeber kann wegen eines Mangels der Leistung den Mangel erst dann selbst beseitigen und 
Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen, wenn die dem Auftragnehmer gesetzte Frist zur Nacher-
füllung fruchtlos verstrichen ist und der Auftragnehmer die Nacherfüllung nicht zu Recht verweigert. Gleiches 
gilt für die Minderung. Der Rücktritt ist ausgeschlossen. Die Kündigungsregelungen bleiben unberührt.  

3. Erwächst dem Auftraggeber aus einer vom Auftragnehmer zu vertretenden Pflichtverletzung ein Schaden, 
so hat der Auftragnehmer diesen Schaden nach den gesetzlichen Vorschriften zu ersetzen. Es gelten aber die 
folgenden Einschränkungen:  

a) Für Schäden am Bauwerk ist die Haftung des Auftragnehmers dem Grunde nach auf den unmittelbar damit 
zusammenhängenden Schaden begrenzt. Für sonstige Schäden, die nicht aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit beruhen, haftet der Auftragnehmer überdies nur bei Vorsatz und grober Fahr-
lässigkeit.  

b) Die Haftung für vorstehende Schäden ist der Höhe nach begrenzt auf die nach Maßgabe von § 10 geschlos-
sene Haftpflichtversicherung. Für Schäden, die nicht versicherbar sind, haftet der Auftragnehmer nur bis zur 
Höhe der zwischen den Parteien vereinbarten Vergütung.  

4. Der Auftraggeber ist nach Maßgabe des Folgenden verpflichtet, Ansprüche gegen den Auftragnehmer 
nachrangig geltend zu machen:  
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a) Beruhen die Ansprüche des Auftraggebers auf einem Überwachungsfehler des Auftragnehmers und zu-
gleich auf einem Mangel der Leistung eines ausführenden Unternehmens, ist der Auftraggeber zunächst ver-
pflichtet, das ausführende Unternehmen in Anspruch zu nehmen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem 
Auftraggeber alle zur Durchsetzung eventueller Rechte erforderlichen Informationen zu geben und ihm bei 
der Rechtsverfolgung behilflich zu sein.  

b) Bestehen Ansprüche des Auftraggebers gegen solche Subplaner, die der Auftraggeber bestimmt hat, ist 
der Auftraggeber insoweit verpflichtet, diese zunächst in Anspruch zu nehmen. Der Auftragnehmer tritt dem 
Auftraggeber erfüllungshalber seine Ansprüche gegen diese Subplaner ab.  

5. Soweit die Rechte des Auftraggebers bei Mängeln und Pflichtverletzungen im Folgenden nicht geregelt 
sind, bestimmen sie sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Für die Verjährung der Ansprüche gelten die 
gesetzlichen Regelungen.  

 

§ 16 Beendigung des Vertrages, Kündigung  

1. Der Auftraggeber kann den Vertrag jederzeit ohne Angabe von Gründen oder aus wichtigem Grund ganz 
oder teilweise in der Weise beenden, dass er bereits abgerufene Leistungen kündigt oder künftige, noch nicht 
abgerufene Leistungen nicht abruft (Beendigung). Der Auftragnehmer kann den Vertrag nur aus wichtigem 
Grund beenden (Kündigung aus wichtigem Grund).  

2. Beendigt der Auftraggeber den Vertrag und realisiert der Auftraggeber das Vorhaben ganz oder teilweise 
mit anderen Planern, hat der Auftragnehmer Anspruch auf Vergütung für vertragsgemäß erbrachte Leistun-
gen nach Maßgabe dieses Vertrages.  

3. Beendigt der Auftraggeber den Vertrag und nimmt er ganz oder teilweise Abstand von dem Vorhaben, hat 
der Auftragnehmer Anspruch auf Vergütung nach Maßgabe des Folgenden:  

a) Vertragsgemäß erbrachte Leistungen werden nach Maßgabe dieses Vertrages vergütet.  

b) Für noch nicht erbrachte Leistungen erhält der Auftragnehmer kein Honorar.  

4. Beendigt der Auftraggeber den Vertrag aus wichtigem Grund, hat der Auftragnehmer Anspruch auf Vergü-
tung der bis dahin vertragsgemäß erbrachten Leistungen. Er hat keinen Anspruch auf Vergütung für nicht 
erbrachte Leistungen. Es bleibt dem Auftraggeber unbenommen, Rechte wegen Mängeln oder Pflichtverlet-
zungen geltend zu machen.  

5. Kündigt der Auftragnehmer aus wichtigem Grund, so werden die bis dahin vertragsgemäß geleisteten Ar-
beiten vergütet.  

Es bleibt dem Auftragnehmer unbenommen, Rechte wegen Pflichtverletzungen geltend zu machen.  

6. Beendigung und Kündigung bedürfen der Schriftform. Erfolgten die Beendigung und/oder die Kündigung 
aus wichtigem Grund, sind die maßgeblichen tatsächlichen Umstände darzulegen. Erfolgt dies trotz schriftli-
cher Mahnung nicht innerhalb einer zu setzenden angemessenen Frist, sind sie unwirksam.  

7. Ist der Vertrag beendet, haben beide Parteien seine Abwicklung nach Möglichkeit zu fördern. Dem Inte-
resse einer Partei an Maßnahmen zur Beweissicherung haben sie Rechnung zu tragen und die nötigen Aus-
künfte zu erteilen. Die vom Auftragnehmer zur Erfüllung des Vertrages für den Auftraggeber gefertigten und 
beschafften sowie die ihm überlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber nach Vertragsende, jedoch spä-
testens auf dessen Anforderung hin mit aktuellem Informationsstand (z.B. als Bestandspläne), in Papierform 
und elektronischem Format auszuhändigen und werden dessen Eigentum. Diese Unterlagen sind in her-
kömmlicher, üblicher Form und zusätzlich - soweit mit EDV erarbeitet - auf Datenträgern zu übergeben. Der 
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Auftragnehmer kann daran ein Zurückbehaltungsrecht ausüben. Der Auftraggeber kann die Ausübung des 
Zurückbehaltungsrechtes durch Sicherheitsleistung in Höhe des Betrages abwenden, den der Auftragnehmer 
für die noch nicht vergüteten Leistungen des Auftragnehmers fordert. Der Auftragnehmer ist dem Auftrag-
geber zum Ersatz des ihm entstehenden Schadens verpflichtet, der ihm durch diese Forderung entsteht, 
wenn und soweit sich später herausstellt, dass die Honorarforderung des Auftraggebers zu hoch war.  

8. Nach Beendigung der Aufbewahrungsfrist des Auftragnehmers kann dieser, vor Vernichtung, seine Unter-
lagen dem Auftraggeber kostenfrei zu Übernahme anbieten.  

 

§ 17 Verwertungs- und Nutzungsrechte des Auftraggebers  

1. Der Auftragnehmer überträgt dem Auftraggeber die Verwertungs-, Nutzungs- und Änderungsrechte an 
allen von ihm für das Vorhaben erstellten Unterlagen (verkörpert oder in elektronischer Form) sowie an den 
für das Vorhaben erbrachten Leistungen. Der Auftraggeber ist berechtigt, diese Verwertungs-, Nutzungs- und 
Änderungsrechte auf Dritte zu übertragen. Zur Übertragung von Leistungen für das Vorhaben an freie Mitar-
beiter oder sonstige Dritte ist der Auftragnehmer nur berechtigt, soweit der Auftragnehmer dem Auftragge-
ber die Verwertungs-, Nutzungs- und Änderungsrechte an diesen Leistungen verschafft.  

2. Der Auftraggeber bzw. dessen Rechtsnachfolger darf die Unterlagen, die Leistungen des Auftragnehmers 
für das Vorhaben und das ausgeführte Bauwerk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und ändern. 
Besteht ein Urheberpersönlichkeitsrecht, ist dieses zu wahren und der Auftragnehmer anzuhören, bevor das 
Bauwerk wesentlich geändert wird.  

3. Der Auftraggeber bzw. dessen Rechtsnachfolger hat das Recht zur Veröffentlichung des nach den Plänen 
des Auftragnehmers errichteten Bauwerks, der Unterlagen und eventueller Modelle unter Namensangabe 
des Auftragnehmers.  

4. Mit dem vereinbarten Honorar sind sämtliche Ansprüche des Auftragnehmers im Zusammenhang mit der 
Übertragung der Verwertungs-, Nutzungs- und Änderungsrechte an für das Vorhaben erstellten Unterlagen 
und erbrachten Leistungen abgegolten.  

 

§ 18 Sonstiges  

1. Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden müssen schriftlich erfolgen. Dies gilt auch für die Aufhebung 
dieses Schriftformgebotes.  

2. Gerichtsstand für Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Reutlingen.  

 

Für den Auftraggeber  

… 

Ort, Datum, Unterschrift  

 

Für den Auftragnehmer  

… 

Ort, Datum, Unterschrift 


